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Diese Empfehlung der KRINKO 
▪ hat das Ziel, die aus fachlicher Sicht notwendigen organisatorischen und personellen 

Voraussetzungen einer effektiven Infektionsprävention sowohl für die stationäre als auch die 
ambulante medizinische Versorgung darzustellen und zu erläutern. 

▪ ersetzt die KRINKO-Empfehlungen „Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur 
Prävention nosokomialer Infektionen“ (2009) und „Kapazitätsumfang für die Betreuung von 
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen durch Krankenhaushygieniker/innen“ 
(2016).
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Zielsetzung
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Wichtig: Aufgrund der an vielen Stellen oft nicht vorhandenen Evidenz wurde in dieser 
Empfehlung auf eine Kategorisierung verzichtet.



Diese Empfehlung der KRINKO 
▪ richtet sich an medizinische Einrichtungen gem. § 23 Abs. 3 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG; Stand 28. Juni 

2022).

▪ weist zum Teil eine Neuorientierung auf: weg von einseitigen Berufsbildern und hin zu Qualifizierungsniveaus, 
so dass eine Öffnung gegenüber weiteren Berufsgruppen möglich wird, ohne dabei Qualitätsstandards zu 
unterschreiten.
➢ ist erweitert um Ausführungen über 
o Mitarbeiter mit Expertise in technischen Fragestellungen der Hygiene (z. B. Hygiene-Ingenieur) und
o Hygienebeauftragte Pflegekräfte.

▪ präzisiert Ausführungen zur Risikobewertung.

▪ enthält Bedarfsberechnungen zu Hygienefachpersonal (inkl. Krankenhaushygieniker/innen) samt 
Berechnungsbeispielen.
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Was ist neu?
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Diese Empfehlung der KRINKO 

▪ richtet sich an medizinische Einrichtungen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG; Stand 28. Juni 
2022) wie 

o Krankenhäuser, 

o Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

o Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 
Versorgung erfolgt, 

o Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen und mit genannten Einrichtungen 
vergleichbare Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen sowie 

o Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

o Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, 
Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, 

o ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen und 

o Rettungsdienste, 

soweit in Abhängigkeit des Risikoprofils der Einrichtung personelle und organisatorische Maßnahmen zur 
Prävention nosokomialer Infektionen erforderlich sind.
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Geltungsbereich und Zielgruppe
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Im Gegensatz zur Fassung dieser Empfehlung von 2009 sind nun mehr Aufgaben zur 
Surveillance gesetzlich fixiert worden. Gemäß § 23 Abs. 4 IfSG sind die Leiter von 
Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren sowie Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 
medizinische Versorgung erfolgt, zur
- Erfassung und Bewertung bestimmter nosokomialer Infektionen (NI) mit oder ohne 

resistente Erreger (Surveillance) und von Erregern mit speziellen Resistenzen und 
Multiresistenzen, sowie

- Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs 
verpflichtet. Sie haben darüber hinaus sicherzustellen, dass „sachgerechte 
Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden 
und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und 
umgesetzt werden“ […].
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Surveillance
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Interdisziplinäre Kommunikation im Krankenhaus
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Beispiel für die Zusammenarbeit des Hygieneteams mit anderen Bereichen des Krankenhauses
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Interdisziplinäre Kommunikation im Krankenhaus
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Beispiel eines Organigramms für die Hygienekommission in Kliniken
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Die Hygienekommission
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Ambulante Einrichtungen
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[…] Das IfSG regelt in § 23 Abs. 5, dass alle dort aufgeführten Einrichtungen „innerbetriebliche 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen“ festzulegen haben.
Darüber hinaus verpflichtet § 23 Abs. 4 IfSG Einrichtungen für das ambulante Operieren bei der 
Surveillance von NI zur gleichen Sorgfalt wie stationäre Einrichtungen. Patienten dürfen in einer 
ambulanten medizinischen Einrichtung keinem höheren nosokomialen Infektionsrisiko 
ausgesetzt sein als in einer stationären [21].

Im Rahmen des praxisinternen Qualitätsmanagements sind Aspekte der Hygiene und der 
Infektionsprävention zu regeln und bei größeren Praxen ggf. (in einem Praxisorganigramm) 
praxisinterne Verantwortlichkeiten festzulegen. Insbesondere müssen die in der betreffenden 
Praxis verwendeten Instrumente und anderen Medizinprodukte einer Risikobewertung 
unterzogen und risikoadaptierte Verfahren zu ihrer Aufbereitung festgelegt und implementiert 
werden. Es ist sinnvoll, diese praxisinternen Regelungen auch in Praxen, die nicht in § 23 Abs. 5 
IfSG aufgeführt sind, schriftlich festzuhalten (Hygieneplan).
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Hygienefachpersonal

03/2023      Musterpräsentation Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen



14

Krankenhaushygieniker (KHH)
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Tab. 2 Qualifikationen und Aufgaben des KHH
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Krankenhaushygieniker (KHH)
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Fortsetzung Tab. 2 Qualifikationen und Aufgaben des KHH

Aufgaben
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Fachkraft für Hygiene und Infektionsprävention (Hygienefachkraft, HFK)
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Tab. 3 Qualifikationen und Aufgaben der HFK
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Fortsetzung Tab. 3 Qualifikationen und Aufgaben der HFK

Fachkraft für Hygiene und Infektionsprävention (Hygienefachkraft, HFK)

Aufgaben
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Mitarbeiter mit Expertise in technischen Fragestellungen der Hygiene
(z. B. Hygiene-Ingenieur)
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Tab. 4 Qualifikationen und Aufgaben der Hygiene-Ingenieure oder der Personen mit Expertise in technischen 
Fragestellungen der Hygiene 



19

Mitarbeiter mit Expertise in technischen Fragestellungen der Hygiene
(z. B. Hygiene-Ingenieur)
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Fortsetzung Tab. 4 Qualifikationen und Aufgaben der Hygiene-Ingenieure oder der Personen mit Expertise in 
technischen Fragestellungen der Hygiene 

Aufgaben
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Weiteres Personal mit Aufgaben zur 
Hygiene und Infektionsprävention
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Hygienebeauftragte Ärzte
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Tab. 5 Qualifikationen und Aufgaben der hygienebeauftragten Ärzte
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Hygienebeauftragte Ärzte
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Fortsetzung Tab. 5 Qualifikationen und Aufgaben der hygienebeauftragten Ärzte

Aufgaben
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Hygienebeauftragte Pflegekräfte (HBP) in der klinischen Pflege und in 
klinischen medizinischen Assistenzberufen
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a Für andere Berufsgruppen gilt Entsprechendes.

Tab. 6 Qualifikationen und Aufgaben der hygienebeauftragten Pflegekräfte (HBP) in der klinischen 
Pflege und in klinischen medizinischen Assistenzberufen
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Hygienebeauftragte Pflegekräfte (HBP) in der klinischen Pflege und in 
klinischen medizinischen Assistenzberufen
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Fortsetzung Tab. 6 Qualifikationen und Aufgaben der hygienebeauftragten Pflegekräfte (HBP) in der klinischen Pflege 
und in klinischen medizinischen Assistenzberufen

Aufgaben
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Hygienebeauftragte Pflegekräfte in der ambulanten medizinischen und 
pflegerischen Versorgung (HBPa)
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Tab. 7 Qualifikationen und Aufgaben der hygienebeauftragten Pflegekräfte 
in der ambulanten medizinischen und pflegerischen Versorgung (HBPa)
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Das nachfolgend vorgeschlagene Berechnungsverfahren für das Hygienefachpersonal 
kann modifiziert für jede Berufsgruppe als Grundlage verwendet werden, wobei der 
jeweils einrichtungsintern festgelegte Aufgabenumfang angemessen zu 
berücksichtigen ist. 

Dies gilt nicht für die Hygienebeauftragten (Ärzte, Pflegekräfte und andere 
Berufsgruppen), da diese pro Organisationseinheit zu benennen sind (siehe Abschnitte 
zu Hygienebeauftragten).

Personalbedarfsermittlung
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Größe und Risikoprofil
Je nachdem wie viele Patienten grundsätzlich in der Einrichtung bzw. auf einer 
bestimmten Station behandelt werden, welches Risiko die diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen mit sich bringen und welche Disposition bei den 
behandelten Patienten vorliegt, ist ein unterschiedlich hoher Bedarf für
krankenhaushygienische Tätigkeiten zu erwarten.

Risikobewertung für eine Personalbedarfsermittlung
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Zur Bedarfsermittlung ist demnach erforderlich:

➢ das Risikoprofil der Station, der Abteilung, des Bereichs bzw. einer 
ambulanten Einrichtung abgeleitet aus den Maßnahmen und

➢ das Risikoprofil der behandelten/betreuten Personen

zu ermitteln und analog zu . Tab. 8 einer der drei Risikogruppen (niedrig, mittel oder 
hoch) zuzuordnen.

Risikobewertung für eine Personalbedarfsermittlung
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Tab. 8 Einstufung von Maßnahmen/Patienten und Bereichen in Bezug auf das Infektionsrisiko sowie die 
Folgen von auftretenden Infektionen (Beispiele)

BAR Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation

Risikobewertung für eine Personalbedarfsermittlung
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Hieraus ergibt sich für ein Krankenhaus folgende differenzierte Aufstellung:

➢ Anzahl der Behandlungsplätze (Betten) in Risikogruppe A (≙ hoch),

➢ Anzahl der Behandlungsplätze (Betten) in Risikogruppe B (≙ mittel),

➢ Anzahl der Behandlungsplätze (Betten) in Risikogruppe C (≙ niedrig).

Risikobewertung für eine Personalbedarfsermittlung
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Die vorliegenden Bedarfsberechnungen beziehen sich ausschließlich auf die
Krankenversorgung. Insbesondere in Kliniken der Maximalversorgung, wie z. B.
Universitätskliniken bzw. größeren akademischen Lehrkrankenhäusern, ergeben sich 
zusätzliche Bedarfe sowohl für Krankenhaushygieniker als auch für HFK durch:

➢ Lehre,

➢ Forschung,

➢ Aus- und Weiterbildungstätigkeit,

➢ krankenhaushygienische Labortätigkeit und

➢ Beratung von Behörden und ÖGD.

Dieser Zusatzbedarf ist nicht Gegenstand der vorliegenden KRINKO-Empfehlung und 
bedarf separater Berücksichtigung und Berechnung.
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Möglicher Zusatzbedarf für Hygienefachpersonal für
Kliniken der Maximalversorgung
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Für Nachsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die nicht Abteilung eines Akutkrankenhauses 
sind, ist die Zuordnung gemäß . Tab. 8 uneingeschränkt für solche Einrichtungen maßgeblich, in 
denen „eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt“ (§ 23 Abs. 8 IfSG). 
Unter dieser Definition versteht die KRINKO Einrichtungen, in denen Patienten

− eine Art intensivmedizinische Betreuung erfordern (z. B. beatmet werden müssen) und/oder
− mit invasiven Techniken versorgt werden müssen (z. B. Legen von zentralen

Venenkathetern) und/oder
− operativ behandelt werden und/oder
− eine systemische antineoplastische Therapie (Chemotherapie) erhalten.

In allen anderen Rehabilitationseinrichtungen und akutmedizinischen Bereichen der Psycho-
somatik ist das Infektionsrisiko als in der Regel sehr niedrig einzustufen. Für diese Einrichtungen/ 
Bereiche einer Einrichtung gilt ein Bedarf wie für ambulante Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen.

Risikobewertung für Nachsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
im Rahmen der Personalbedarfsermittlung
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Bedarfsberechnung KHH I

Die Einteilung und Gesamtberechnung erfolgt jeweils durch die Hygienekommission der 
Einrichtungen, wobei die Risikobereiche zu benennen und nachvollziehbar zu 
dokumentieren sind.
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Bedarfsberechnung KHH II

Zusätzlich ergibt sich für die Zahl der unterschiedlichen zu beratenden bzw. zu versorgenden 
bettenführenden Fachabteilungen und der nicht bettenführenden Abteilungen 
(Funktionsabteilungen und sonstige bettenferne Abteilungen) ein fixer Beratungsbedarf von:

➢ für jede bettenführende Fachabteilung jeweils 0,01 Vollzeitkraft (VK) je Abteilung,

➢ für jede nicht bettenführende Abteilung (z. B. Funktionsabteilungen: Radiologie, 
Laborbereiche, physikalische Medizin, Herzkatheter, Endoskopie, Bronchoskopie, 
Angiographie, OP-Abteilungen) jeweils 0,01 VK je Abteilung,

➢ für jede sonstige nicht bettenführende Abteilung (z. B. Apotheke, Blutbank, Küche, 
Wäscherei, AEMP) jeweils 0,01 VK je Abteilung,

➢ für Tageskliniken, für Notfallambulanzen, die Summe der Ambulanzen und die Summe der 
Spezialambulanzen jeweils ein Bedarf von 0,01 VK.

+ ggf. erhöhte Aufwände, z. B. für Betreuung und Personalverantwortung für mehrere HFK und 
Facharztweiterbildung, mehr interdisziplinäre Kommunikation, höherer Anteil an Kommissions-
tätigkeiten und/oder Leitung eines krankenhaushygienischen Labors.



35

Unter dem Begriff Komplexität wird die Tatsache verstanden und berücksichtigt, dass 
Universitätskliniken bzw. größere akademische Lehrkrankenhäuser und Krankenhäuser 
mit Hochleistungsmedizin am Ende der Versorgungskette stehen und die Zahl und 
Komplexität infektionshygienischer Fragestellungen im Rahmen der 
Krankenversorgung dort besonders hoch ist. Dazu kommen hoch spezialisierte 
Fachabteilungen, multimorbide Patienten mit komplexem Risikoprofil, seltene und 
spezialisierte Untersuchungsmethoden.

Bei Einrichtungen, die mehr als 400 Betten umfassen, ist bei der Bedarfsberechnung 
für KHH zusätzlich ein Komplexitätszuschlag zu berücksichtigen. Dieser richtet sich 
nach der Gesamtzahl der stationären Betten und wird
• für Einrichtungen mit > 400 bis einschließlich 800 Betten mit 0,05 VK KHH je 100 

Betten und
• für Einrichtungen mit > 800 Betten mit 0,1 VK KHH je 100 Betten angesetzt.

Bedarfsberechnung KHH III
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Bedarfsberechnung HFK I
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Zusätzlich gibt es einen Bedarf an HFK für weitere Abteilungen und Bereiche

➢ für jede nicht bettenführende Abteilung (z. B. Funktionsabteilungen: Radiologie, 
Laborbereiche, physikalische Medizin, Herzkatheter, Endoskopie, Bronchoskopie, 
Angiographie, OP-Abteilungen) jeweils 0,04 VK je Abteilung,

➢ für jede sonstige nicht bettenführende Abteilung (z. B. Apotheke, Blutbank, 
Küche, Wäscherei, AEMP) jeweils 0,04 VK je Abteilung,

➢ für Tageskliniken, für Notfallambulanzen, die Summe der Ambulanzen und die 
Summe der Spezialambulanzen jeweils ein Bedarf von 0,04 VK.

Bedarfsberechnung HFK II
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Diese Musterpräsentation wurde erstellt vom 

Alle KRINKO-Empfehlungen sind unter www.rki.de/krinko-empfehlungen zu finden.  

Kontakt bei Fragen zu Empfehlungen und Krankenhaushygiene: Infektionshygiene@rki.de

Fachgebiet 14 „Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene“
am Robert Koch-Institut, welches u.a. die Geschäftsstelle und das wissenschaftliche 
Sekretariat der KRINKO enthält.

Kontakt E-Mail: SekretariatFG14@rki.de

http://www.rki.de/krinko-empfehlungen
mailto:Infektionshygiene@rki.de
mailto:SekretariatFG14@rki.de

